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Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §52;

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

GewO 1994 §74 Abs2 Z1;

GewO 1994 §77 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

VwRallg;

Rechtssatz

Die belangte Behörde hat ihre Entscheidung auf das Gutachten des medizinischen Amtssachverständigen gestützt, in

dem dieser unter anderem aus ärztlicher Sicht das Verbot jeglicher Staubaufwirbelung im Wege der Vorschreibung

einer Au>age als notwendig erachtet hat. Dem ist die belangte Behörde nicht gefolgt, obwohl sie in der Begründung

des angefochtenen Bescheides ausführt, die zur Hintanhaltung einer Gesundheitsgefährdung durch Staub, Geruch

und Keime durch den medizinischen Amtssachverständigen vorgeschlagenen Maßnahmen seien zur Gänze als

Nebenbestimmungen aufgenommen worden. Damit ist die belangte Behörde jedoch vom Gutachten des

medizinischen Amtssachverständigen abgewichen, ohne dies in entsprechend fachlich begründeter Weise zu

begründen (Hinweis hiezu auf die bei Walter/Thienel, Verwaltungsverfahren I (1998), 835, E 225 zu § 52 AVG

wiedergegebene hg. Rechtsprechung) bzw. ohne ein ergänzendes oder neues Gutachten einzuholen (Hinweis auf die

bei Walter/Thienel, a.a.O., 833f, E 217 zu § 52 AVG wiedergegebene hg. Rechtsprechung).
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